
Bayerisches Verwaltungsgericht München

 

 

V icht MU p 4 Dieses EDV-erstellte Schreibenist aus Ver-

einfachungsgründennicht unterzeichnet.

 

   

Herrn

 

Bitte bei Antwort angeben Telefon Telefax Zimmer
Ihr Schreiben vom/ Ihr Zeichen unser Aktenzeichen (089) 5143 - (089) 5143 - Nr. München

M 32 SN 19.2676 745, 746, 776 . 1.10.2019
747

Verwaltungsstreitsache
VAP München GmbH

gegen Landeshauptstadt München
KVR

beigeladen:

wegenBEE....... Auskunftserteilung (VAP Theatinerstraße)
hier:Antrag gem. $ 80a Abs.3 i.V.m.8 80 Abs.5 VwGO

Anliegend übersendenwir Abschrift der Entscheidung (Beschluss vom 16.09.2019).

Auf 8 317 ZPO in der Fassung des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBlI, S. 3786),
in Kraft seit 1. Juli 2014, wird hingewiesen. Nach dieser im Verwaltungsprozessrecht
entsprechend anwendbarenVorschrift werden denParteien Entscheidungen grundsätz-
lich in Abschrift zugestellt.

Die Geschäftsstelle

 

Postanschrift Dienstgebäude  Verkehrsverbindung Parteiverkehr Telefon Telefax

Postfach 20 05 43 Bayerstraße 30 Hauptbahnhof (Ausgang Bayerstr.) Montag - Donnerstag (089) (089)
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Akteneinsicht nur nach U 4, 5 Theresienwiese 8.00-12.00, 13.00-14.00 Uhr E-Mail-Adresse

Vereinbarung a Linie 18,19 Hermann-Lingg-Str. oder nach Vereinbarung poststelle@vg-m.bayern.de

Für etwaige Personenkontrollen bitten wir, soweit vorhanden,einen gültigen Anwalts- oder Dienst-
ausweis bereitzuhalten.
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Bayerisches Verwaltungsgericht München

In der Verwaltungsstreitsache

VAP München GmbH
Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln

- Antragstellerin -
bevollmächtigt:

KWG Rechtsanwälte

Wilhelm-Breckow-Allee 15, 51643 Gummersbach

gegen

Landeshauptstadt München
KVR

vertreten durch den Oberbürgermeister
Ruppertstr. 19, 80337 München

.

wegen

- Antragsgegnerin -

Verbraucherinformationsgesetz; Auskunftserteilung (VAP Theatinerstraße)
hier: Antrag gem. $ 80a Abs.3 i.V.m.$ 80 Abs.5 VwGO

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht München, 32. Kammer,

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Lecker,
die Richterin am Verwaltungsgericht Efimenko,

die Richterin Grünwald

ohne mündliche Verhandlung

am 16. September 2019

folgenden
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Beschluss:

I. Der Antrag wird abgelehnt.

Il. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrenszu tra-
gen. Der Beigeladeneträgt seine außergerichtlichen Kosten
selbst.

Ill. Der Streitwert wird auf 2.500 Euro festgesetzt.

Gründe:

I.

Die Antragstellerin begehrt mit ihrem Eilantrag die Anordnung der aufschiebenden

Wirkungihrer Anfechtungsklage gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 27.

Mai 2019, in dem einem Antrag des Beigeladenen (im Folgenden auch: VIG-

Antragsteller) auf Gewährung von Verbraucherinformationen nach dem Verbraucher-

informationsgesetz (VIG) stattgegeben wurde.

Die Antragstellerin ist ein Unternehmen der Systemgastronomie, das verschiedene

Restaurants betreibt. Mit einer über das von foodwatch e.V. bzw. FragDenStaat be-

triebene Internetportal „Topf Secret“ versandten E-Mail vom 19. Januar 2019 bean-

tragte der Beigeladene bei der Antragsgegnerin die Herausgabefolgender Informati-

onen überdie Antragstellerin:

1. Wann habendie beidenletzten lebensmiittelrechtlichen Betriebsüberprüfun-

gen im folgendenBetrieb stattgefunden:

[Name und Anschrift der Betriebsfiliale]

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die

Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.

L---]
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Ich bitte um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail).

Mit Schreiben vom 13. März 2019 informierte die Antragsgegnerin die Antragstellerin

von dem Auskunftsersuchen, teilte ihr mit, dass der Kontrollbericht vom 26. Septem-

ber 2018 dem VIG-Antragsteller übersandt werdensoll und räumte ihr die Möglichkeit

zur Stellungnahmeein. Mit Schreiben vom 1. April 2019 widersprach die Antragstel-

lerin der Informationsherausgabe.

Mit Bescheid vom 27. Mai 2019 teilte die Antragsgegnerin dem Beigeladenen mit,

dass seinem Antrag vom 19. Januar 2019 stattgegeben werde. Die Auskunft würde

10 Tage nach Zustellung des Bescheids im Rahmeneinerschriftlichen Information

erteilt, sofern bis dahin keine gerichtliche Untersagung erfolgt sei. Der Bescheid ent-

hielt die Hinweise, dass personenbezogene Daten, die nicht die Lebensmittelunter-

nehmer/innen direkt betreffen sowie alle Inhalte, die nicht dem Anwendungsbereich

des LFGB unterliegen, geschwärzt würden und dass eine Weiterverwendung derIn-

formationenin deralleinigen Verantwortung des Verwendersliege.

Mit Bescheid vom selben Tag wurde der Antragstellerin unter Beifügung einer Kopie

des an den Beigeladenen ergangenen Bescheids vom 27. Mai 2019 bekanntgege-

ben, dass sich die Antragsgegnerin für die Gewährung derInformation entschieden

habe. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass ein Anspruch auf Übermittlung der

beantragten Daten bestünde, da keine Ausschluss- oder Beschränkungsgründe er-

kennbar seien. Ob und wie die Informationen vom Auskunftsersuchenden weiterver-

wendet werden,liege in seineralleinigen Verantwortung und in seinem Risiko. Die In-

formationseröffnung erfolge 10 Tage nach Zustellung des Bescheids durch schriftli-

che Übermittlung von Kopien der Kontrollberichte nach 8 6 Abs. 1 Satz 1 VIG, sofern

bis dahin keine gerichtliche Untersagungerfolgt sei.

Mit Schriftsatz der Bevollmächtigten vom 3. Juni 2019 ließ die Antragstellerin Klage

erheben und ließ mit weiterem Schriftsatz vom selben Tag im Wege des Eilrechts-

schutzes beantragen,
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1. die aufschiebende Wirkung der Klage vom 3. Juni 2019 ge-
gen den Auskunftsbescheid der Antragsgegnerin vom 27. Mai
2019 anzuordnen,

hilfsweise festzustellen, dass die Anfechtungsklage gegen den
Auskunftsbescheid aufschiebende Wirkung hat,

äußerst hilfsweise die Antragsgegnerin im Wege einer einstwei-
ligen Anordnung zu verpflichten, der anfragenden Person die
Kontrollberichte bzw. die darin enthaltenen Informationen nicht
oder nur verbunden mit der Untersagung der Veröffentlichung
unter Zwangsgeldandrohung zu übersenden.

Zur Begründung führten ihre Bevollmächtigten im Wesentlichen aus, der Bescheid

sei rechtswidrig. Art und Form der Geitendmachung des Auskunftsanspruchs seien

offensichtlich rechtsmissbräuchlich. Die von Nichtregierungsorganisationen bereitge-

stellte Infrastruktur zur massenhaften Generierung von VIG-Anträgen dieneallein der

eigenen Kampagnenführung sowie dem Zweck, die öffentliche Verwaltung zu lähmen

und die „Unfähigkeit“ öffentlichen Verwaltungshandeins herauszustelien, um so die

„Schlagkraft“ der privaten Nichtregierungsorganisationen zu demonstrieren. Hinzu

komme, dass mit der Bekanntgabe der begehrten Auskunft „die durch $ 40 Abs. 1a

LFGB normierten Anforderungen anstaatliches Informationshandeln in rechtsmiss-

bräuchlicher Weise umgangen“ würden. Abgesehen davon würden die in den Kon-

trollberichten getroffenen Feststellungen keinen Rückschluss auf die Frage zulassen,

ob „nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen i.S.d. $ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG“

festgestellt wurden. Anforderungen, gegen die verstoßen wordensein soll, seien in

den Kontroliberichten nicht andeutungsweise benannt. Die Frage mangelnder

Rechtskonformität sei mangels eines bestandskräftigen Verwaltungsakts bzw. eines

rechtskräftigen Bußgeldbescheids nicht geklärt. Im Übrigen verstoße die Herausgabe

der Kontrollberichte gegen Verhältnismäßigkeitsprinzipien. Die Entscheidung der An-

tragsgegnerin, die begehrte Auskunft postalisch zu erteilen, sei ermessensfehlerhaft

und verstoße gegen Grundrechte der Antragstellerin. Im Übrigen müsse jedenfalls

die Interessenabwägung zugunsten der Antragstellerin ausfallen, da nicht ausge-

schlossen werden könne, dass der dem Beigeladenen zugestelite Verwaltungsakt

auf Informationserteilung nach dem VIG rechtswidrig ist.
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Mit Schreiben vom 12. Juni 2019 wurde die Antragsgegnerin gebeten, bis zur Ent-

scheidung des Gerichts über diesen Antrag von der Auskunftserteilung abzusehen.

Mit Schreiben vom 24. Juni 2019 sicherte die Antragsgegnerin dies zu.

Die Antragsgegnerin beantragte mit Schriftsatz vom 11. Juli 2019,

den Antrag abzulehnen.

Zur Begründung führte die Antragsgegnerin aus, der Bescheid sei rechtmäßig. Das

VIG stelle eine geeignete Rechtsgrundlage für die Informationserteilung dar. Die in

den Kontrollberichten getroffenen Feststellungen seien nicht zulässige Abweichun-

gen von den Anforderungen nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG. Die Verstöße seien

unter Angabe der einschlägigen Rechtsnormen im Kontrollbericht aufgeführt worden;

die rechtliche Subsumtion der Kontroll- und Untersuchungsergebnisse sei erfolgt.

Im Übrigen sei der erste Hilfsantrag jedenfalls unbegründet; der zweite Hilfsantrag

gehe aufgrund & 123 Abs. 5 VwGOins Leere.

Mit Beschluss des Gerichts vom 16. Juli 2019 wurde der VIG-Antragsteller gem. $ 65

Abs. 2 VwGO zum Verfahrenbeigeladen.

Der Beigeladene nahm keine Stellung undstellte keinen Antrag.

Wegenderweiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des VorbringensderBeteilig-

ten wird auf die Gerichtsakten (einschließlich der Akte des Hauptsacheverfahrens M

32 K 19.2675) sowie die beigezogene Behördenakte Bezug genommen.
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Der Hauptantrag nach 8$ 80a Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 Satz 1, 1. Alt. VwGO ist zu-

lässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Hauptantrag ist zulässig.

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach 88 80a Abs. 3 Satz 2,

80 Abs. 5 Satz 1, 1. Alt., Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. 8 5 Abs. 4 Satz 1 VIG ist

statthaft, da die in der Hauptsachestatthafte Drittanfechtungsklage in den Fällen des

& 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung entfaltet.

Denn es geht um Daten überfestgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anfor-

derungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicher-

heitsgesetzes, der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, un-

mittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäi-

schen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze sowie Maßnahmen und

Entscheidungen,die im Zusammenhang mit den genannten Abweichungengetroffen

wordensind (siehe ausführliche Darstellung in der Begründetheit).

Die Antragstellerin ist nach $ 42 Abs. 2 VwGO analog antragsbefugt. Die Antragstel-

lerin wendet sich in ihrem Antrag gegen den an den Beigeladenenerlassenen Be-

scheid. In Bezug auf den an den Beigeladenengerichteten Bescheid kann die An-

tragstellerin auf Grundlage ihres Antragsvorbringens im Ergebnis die Verletzung ei-

ner drittschützenden Norm geltend machen. & 3 Satz 1 Nr. 2 VIG sieht nach seinem

ausdrücklichen Wortlaut auch den Schutz privater Belange vor. Hiernach entfällt der

Anspruch auf Informationsgewährung, wenn die dort abschließend aufgezählten Be-

lange berührt werden. Zudem kann sich die Antragstellerin wegen der Veröffentli-

chung von Informationen über Mängel im Betrieb auf eine mögliche Verletzung des

Art. 12 Abs. 1 GG berufen (vgl. BVerfG, B.v. 21.3.2018 — 1 BvF 1/13; VG Würzburg,

B.v. 8.1.2018 -W 8 17.1396 - juris Rn.21).

n
n

Pr
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2. Der Hauptantrag ist jedoch unbegründet.

Die Antragstellerin hat keinen Anspruch auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung

der in der Hauptsache gegen den Bescheid erhobenen Klage. Gemäß $ 80 Abs. 5

Satz 1, 1. Alt. VwGO kann das Gericht die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbe-

helfs gegen einen von Gesetzes wegensofort vollziehbaren Verwaltungsakt auf An-

trag eines Betroffenen ganz oder teilweise anordnen. Dabeitrifft das Gericht im

Rahmendes $ 80 Abs. 5 VwGOeine eigene, originäre Ermessensentscheidung über

die Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Das Gericht hat dabei das Ausset-

zungsinteresse des Antragstellers und das öffentliche Interesse an einer sofortigen

Vollziehung unter Berücksichtigung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache gegen-

einander abzuwägen (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 24. Auflage 2018, &$ 80 Rn. 152;

Eyermann/Hoppe, VwGO, 15. Auflage 2019, & 80 Rn. 89). Die Anordnung der auf-

schiebenden Wirkung ist in der Regel abzulehnen, wenn der Rechtsbehelf in der

Hauptsache nach summarischer Prüfung voraussichtlich erfolglos bleiben wird. Ergibt

eine vorläufige Überprüfung der Hauptsacheklage dagegen,dass diese offensichtlich

erfolgreich sein wird, so überwiegt regelmäßig das Aussetzungsinteresse des An-

tragstellers. Sind die Erfolgsaussichten offen, so ist eine reine Interessenabwägung

vorzunehmen (vgl. Eyermann/Hoppe, VwGO, 15. Auflage 2019, 8 80 Rn. 90 ff.). Re-

gelungen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können und die praktisch die

Hauptsache vorwegnehmen, sind im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes zu-

dem grundsätzlich nur zulässig, wenn sie zur Gewährungeffektiven Rechtsschutzes

gem. Art. 19 Abs. 4 GG schlechterdings notwendig sind und wenn außerdemein ho-

her Grad an Wahrscheinlichkeit auch für einen Erfolg im Hauptsacheverfahren

spricht (vgl. Kopp/Schenke, VwGO,24. Aufl. 2018, $ 80 Rn. 156; Eyermann/Hoppe,

VwGO, 15. Aufl. 2019, VwGO $ 80 Rn. 92).

Zwar kommtesin der konkreten Fallkonstellation zu einer Vorwegnahmeder Haupt-

sache, weil eine Ablehnung des Antrags die Herausgabedesstreitgegenständlichen

Kontrollberichts zur Folge hätte. Dies führt dazu, dass es sich bei der Ablehnung des

Antrags um eine Regelung handelt, deren Folgen nicht mehr rückgängig gemacht
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werden können, auch wenn die Entscheidung in der Hauptsache anders ausfällt.

Dennoch ist eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten der Hauptsache aus-

reichend, weil ansonsten die gesetzliche Regelung des & 5 Abs. 4 Satz 1 VIG ins

Leere laufen würde. Es handelt sich beim $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG stets um Fälle,

in denen es um eine Herausgabe vonInformationen vor Abschluss des Hauptsache-

verfahrens geht und bei denen der Sofortvollzug nach dem maßgeblichen Willen des

Gesetzgebers stets zur Vorwegnahmeder Hauptsacheführt.

a) Die Hauptsacheklage hat keine Aussicht auf Erfolg.

Die Hauptsacheklage hat nach der im Verfahren des Eilrechtsschutzes gebotenen

summarischen Prüfung keine Aussicht auf Erfolg. Der Bescheid erweist sich als

rechtmäßig und verletzt die Antragstellerin nicht in ihren Rechten (8 113 Abs. 1 Satz

1 VwGO).

aa) Einschlägige Rechtsgrundlage für den Auskunftsanspruch des Beigeladenenist

$ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG.

Das Verbraucherinformationsgesetz findet auf den vorliegenden Fall Anwendung.

aaa) Der Anwendbarkeit des Gesetzes steht $ 1 VIG nicht entgegen. Nach dieser

Vorschrift erhalten durch das Verbraucherinformationsgesetz Verbraucherinnen und

Verbraucherfreien Zugang zu den beiinformationspflichtigen Stellen vorliegenden

Informationen über Erzeugnisse im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-

buches (Nr. 1) sowie über Verbraucherprodukte, die dem $ 2 Nr. 26 des Produktsi-

cherheitsgesetzes unterfallen (Nr. 2), damit der Markt transparenter gestaltet und

hierdurch der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitsschäd-

lichen oder sonst unsicheren Erzeugnissen und Verbraucherprodukten verbessert

wird.
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Diese Vorschrift, die entgegen ihrer amtlichen Überschrift weniger den Anwendungs-

bereich des Verbraucherinformationsgesetzes als vielmehr dessen Zweck be-

schreibt, schließt die Anwendung des Verbraucherinformationsgesetzes auf den vor-

liegenden Fall nicht deshalb aus, weil sich das Informationszugangsbegehren des

Beigeladenennicht unmittelbar auf ein konkretes Erzeugnis oder Verbraucherprodukt

bezieht (vgl. BVerwG, U.v. 29.8.2019 - 7 C 29.17 - Pressemitteilung Nr. 60/2019

vom 29.8.2019 - abrufbar unter: https://www.bverwg.de/pm/2019/60); nicht erforder-

lich ist auch, dass die jeweiligen Erzeugnisse gesundheitsschädlich oder unsicher

sind.

Schon der Gesetzeswortlaut gibt für eine solche Beschränkung des Anwendungsbe-

reichs des VIG nichts her. Einer grammatikalischen Auslegung kann nicht entnom-

men werden, dass Informationen über Erzeugnisse und Verbraucherprodukte nur

solche Informationen seien, die sich gegenständlich auf Erzeugnisse und Verbrau-

cherprodukte beziehen müssten. „Informationen über Erzeugnisse“ sind schon nach

der Legaldefinition in $ 2 Abs. 1 Satz 1 VIG und dem normalen Sprachgebrauch

auch Informationen, die den Prozess der Herstellung, Verarbeitung, Lagerung etc.

der Erzeugnisse betreffen und damit auch Anfragen zu hygienischen Umständen der

Produktion, ohne dass ein konkreter Produktbezug vorliegen muss" (Zipfel/Rathke,

Lebensmiittelrecht, 172. EL November 2018, VIG, 82 Rn. 16).

Dies bestätigt eine historische, systematische und teleologische Auslegung der

Norm.Hierzu hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof Folgendes ausgeführt:

„ES würde dem[...] Sinn und Zweck des VIG, Einzelpersonen möglichst
umfassende Informationen über Lebensmittel zu verschaffen und sie damit
zu Sachwaltern des Allgemeininteresses zu machen, gerade zuwiderlau-

fen, den Informationszugang auf konkrete Erzeugnisse zu beschränken.
Denn damit bliebe der Prozess der Herstellung, Verarbeitung, Lagerung

und Lieferung solcher Erzeugnisse ausgeklammert (vgl. die urspr. Geset-
zesbegründung, BT-Drs. 16/1408 S. 1, 7; BT-Drs. 16/5404 S. 1, 7). Ein
derart enges Normverständnis widerspräche auch dem unionsrechtlichen
Kontext des Verbraucherinformationsrechts. Nach dem vierten Erwä-
gungsgrund der EG-KontrollVO (Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amt-
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liche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und
Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tier-
schutz v. 29.4.2004 — Abl. L 191, S. 1) geht das Lebensmittel- und Fut-
termittelrecht der Gemeinschaft von dem Grundsatz aus, dass Futtermit-
tel- und Lebensmittelunternehmer auf allen Stufen der Produktion, der
Verarbeitung und des Vertriebs in den ihnen unterstehenden Unterneh-
mensicherstellen, dass Futtermittel und Lebensmittel die für ihre Tätigkeit

relevanten Vorschriften des Futtermittel- und Lebensmiittelrechts erfüllen.
Das VIG soll die Verbraucherin die Lage versetzen, als Sachwalter des

Allgemeininteresses die Einhaltung dieser Anforderungen umfassend zu

kontrollieren. Deshalb soll nach dem erklärten Willen des Gesetzgebers
der Informationszugang nach $ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG a.F. „alle Daten
über Verstöße gegen das Lebensmittel- und Futtermittelrecht sowie in die-
sem Zusammenhang getroffene Maßnahmen und Entscheidungen“ um-
fassen (BT-Drs. 16/1408 S. 9; BT-Drs. 16/5404 S. 10); zu diesem Zweck
wurde auch die Möglichkeit des betroffenen Unternehmens, sich auf Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse zu berufen, ausgeschlossen (vgl. BT-
Drs. 16/2011 8. 7).

38 Dem gegenüberverfolgt die Neufassung des Gesetzes von 2012 mit der
Einfügung des & 1 Nr. 1 VIG n.F. keine Einschränkung des Informations-

zugangs. Zwarist in $ 1 Nr. 1 VIG von „Erzeugnissen im Sinne des Le-
bensmiittel- und Futtermittelgesetzbuches (Lebensmiittel)“ und in Nr. 2 von
„Verbraucherprodukten, die $ 2 Nummer26 des Produktsicherheitsgeset-
zes unterfallen (Verbraucherprodukte)“ die Rede. Das Ziel dieser Ergän-
zung war jedoch [...] eine Verbesserung des Verbraucherinformations-
rechts im Sinne einer „noch verbraucherfreundlicheren Ausgestaltung“

sowie einer umfassenderen Information. Deshalb wurde zur Erhöhung der

Anwenderfreundlichkeit und Rechtssicherheit der Anwendungsbereich im
Gesetzestext selbst beschrieben (BT-Drs. 17/7374 S. 1, 11 ff.; BT-Drs.

17/7993 S. 17 f.). Des Weiteren wurde der Anwendungsbereich um Infor-
mationen nach dem ProdSiG erweitert. Für eine einschränkende Ausle-
gung des $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG ergeben sich somit auch aus der
Entstehungsgeschichte und der amtlichen Begründung keine Anhalts-

punkte (vgl. BayVGH, B.v. 6.7.2015 - 20 ZB 14.977, juris Rn. 4)."
(BayVGH,U.v. 16.2.2017 - 20 BV 15.2208 - juris Rn. 38f.; so im Ergebnis
auch OVG NRW, U.v.12.12.2016 — 13A 846/15 — juris Rn. 62ff).

 

39 Diesen Ausführungenschließt sich das erkennendeGericht an.

40 bbb) Der von dem Beigeladenen geltend gemachte Informationsanspruch nach $ 2

Abs. 1 VIG ist auch nicht durch andere Rechtsvorschriften im Sinne des $ 2 Abs. 4

VIG ausgeschlossen.
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Nach 8 2 Abs. 4 VIG gelten die Vorschriften des Gesetzes nicht, soweit in anderen

Rechtsvorschriften entsprechende oder weitergehende Vorschriften vorgesehensind.

Aus der im Gesetzestext verwendeten Formulierung „soweit“ folgt, dass nur solche

Vorschriften als vorrangig in Betracht zu ziehen sind, die denselben Sachverhalt ab-

schließend - sei es identisch, sei es abweichend — regeln. Nach dem Willen des Ge-

setzgebers ist zum einen in jedem Einzelfall zu prüfen, ob fachgesetzliche Regelun-

gen entsprechende oder für die Verbraucher günstigere Vorschriften über den vo-

raussetzungslosen Zugang zu behördlichen Informationen enthalten. Zum anderen

sollen besondere gesetzliche Vorschriften über Geheimhaltungspflichten sowie Amts-

und Berufsgeheimnisse unberührt bleiben. Dies zugrunde gelegt, ist der von der Bei-

geladenengeltend gemachte Informationsanspruch nach $ 2 Abs. 1 VIG nicht durch

andere Rechtsvorschriften im Sinne des $ 2 Abs. 4 VIG ausgeschlossen. Insbeson-

dere stellt 8 40 LFGB keine vorrangige Rechtsvorschrift dar, weil sie nicht denselben

Sachverhalt regelt. Während $ 2 Abs. 1 VIG den Fall einer antragsgebundenenIn-

formationsgewährung zum Gegenstandhat, betrifft 8 40 LFGB die aktive staatliche

Informationsgewährung.Derindividuelle Auskunftsanspruch einerseits und die aktive

staatliche Information der Öffentlichkeit andererseits sind völlig verschiedene Arten

der Informationsgewährung, bei denen auch hinsichtlich der wettbewerblichen Aus-

wirkungen mit Blick auf die Intensität und Reichweite der gewährten Information gra-

vierende Unterschiede bestehen (vgl. OVG NW, U.v. 12.12.2016 — 13 A 846/15 - ju-

ris Rn. 75 ff.). Auch die Tatsache, dass der Beigeladene möglicherweise eine Veröf-

fentlichung beabsichtigt, ändert hieran nichts (vgl. VG Augsburg, U.v. 30.4.2019 — Au

1 K 19.242 - juris Rn. 26).

ccc) Die begehrten Auskünfte über die Daten der letzten beiden Betriebskontrollen,

die Frage, ob es zu Beanstandungen kam sowie die Forderung, bei Beanstandungen

die entsprechenden Kontrollberichte zu erhalten, sind sachlich vom Informationsan-

spruch umfasst. Die begehrten Informationen stellen festgestellte nicht zulässige

Abweichungen im Sinne des $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG dar; sie sind insbesondere

nicht unter 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 VIG zu subsumieren,da letztere Vorschrift nur all-
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gemeine, vom Einzelfall losgelöste Sachverhalte regelt (Zipfel/Rathke, Lebensmittel-

recht, Stand November 2018, VIG 8 2 Rn. 56; a. A. VG Stade, B.v. 1.4.2019 -6B

380/19 - noch nicht veröffentlicht).

Die Frage des VIG-Antrags, ob es bei den letzten beiden Kontrollen zu Beanstan-

dungen kam,stellt keine unzulässige Ausforschungsfrage dar. Die streitgegenständ-

lichen Informationen entstammen der Sphäre der Antragsgegnerin, so dass dem

Verbraucherin der Regel in dieser vom Gesetzgebervorgestellten Standardsituation

keine weitergehenden Details zur Verfügung stehen, mit denen er sein Informations-

begehrenkonkretisieren kann.

Unstreitig ist, dass nur im Kontrollbericht vom 26. September 2018 Mängel festge-

stellt wurden und damit nur eine Herausgabe dieses Kontrollberichts in Betracht

kommt(vgl. Nr. 1b des Bescheids vom 27. Mai 2019). Dieser Kontrollberichtstellt In-

formationen nach $ 2 Abs. 1 Satz Nr. 1 VIG dar. & 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG be-

stimmt, dass jeder nach Maßgabe des VIG Anspruch hat auf freien Zugang zu allen

Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestell-

te nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futter-

mittelgesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes, der auf Grund dieser Ge-

setze erlassenen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender Rechtsakte der Euro-

päischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der

genannten Gesetze sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang

mit den genannten Abweichungen getroffen worden sind. Zwar wäre die bloße Fest-

stellung von Abweichungen in einem naturwissenschaftlich-analytischen Sinne (sog.

„Beanstandungen“) oder die Darstellung des gesamten Kontrolivorgangs (vgl. VG

Leipzig, B.v. 11.02.2014, 5 L 555/13 — juris Rn. 56) nicht ausreichend für die Annah-

me von festgestellten nicht zulässigen Abweichungen(vgl. BayVGH, U.v. 16.2.2017

—- 20 BV 15.2208 - juris Rn. 47). Denn es bedarf vielmehr zusätzlich einerjuristisch-

wertenden Einordnung, d.h. einer rechtlichen Subsumtion der Kontrollergebnisse

durch die zuständige Behörde (so auch VG Würzburg, B.v. 8.1.2018 - W838 S

17.1396 — juris Rn. 31; VG Regensburg, U.v. 9.7.2015 - RN 5K 14.1110 - juris Rn.



46

M 32 SN 19.2676 -13 -

51 f.; vgl. auch BT-Drs. 17/7374, S. 15). Diese Voraussetzungist vorliegend jedoch

erfüllt. Die Antragstellerin trägt zwar vor, die im Kontrollbericht getroffenen Feststel-

lungen würden keine Rückschlüsse auf die Frage zulassen, ob „nicht zulässige Ab-

weichungen von Anforderungeni.S.d. $ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG“festgestellt wurden. An-

forderungen, gegendie verstoßen wurde, seien im Kontrollbericht nicht andeutungs-

weise benannt. Dieser Behauptung ist die Antragsgegnerin entgegengetreten und

hat ausgeführt, dass im Kontrollbericht Verstöße i.S.v. nicht zulässigen Abweichun-

gen von denrechtlichen Vorgaben unter Angabe der einschlägigen Rechtsnormen

aufgeführt wurden. Diese Darstellung wurde von der Antragstellerin nicht angegriffen.

Gesetzlich und nach in der Rechtsprechungteilweise vertretener Ansicht ist eine be-

stimmte Form der rechtlichen Subsumtion nicht vorgeschrieben (vgl. BayVGH, U.v.

16.2.2017 - V 20 BV 15.2208 - juris Rn. 47). Das Vorliegen einerjuristisch werten-

den Einordnung setzt nach Ansicht des erkennenden Gerichts demnach nicht vo-

raus, dass Normen, von denen abgewichen wurde, im Kontrollbericht zitiert werden.

Es reicht aus, wenn die rechtliche Subsumtion dem Ergebnis zu Grundeliegt. Dies

wird beispielsweise durch die Bezeichnung „Mangel“ oder „Verstoß“ deutlich, da hier-

in eine Wertung zum Ausdruck kommt, die nicht nur einen tatsächlichen Zustand

festhält, sondern das Ergebnis einer rechtlichen Subsumtion durch die Behörde be-

inhaltet (vgl. VG Weimar, B.v. 23.5.2019 — 8 E 423/19 We - juris Rn. 13). Das Ge-

richt geht mangels substantiierten Bestreitens seitens der Antragstellerin in Bezug

auf diesen Streitpunkt daher davon aus, dass die Antragsgegnerin entsprechend der

aktuellen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts die nicht zulässigen Abwei-

chungeni.S.d. $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG unter Würdigung des Sachverhalts und

der einschlägigen Rechtsvorschriften — hier der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 [Le-

bensmittelhygiene-VO] — abschließend aktenkundig festgestellt hat (vgl. BVerwG,

U.v. 29.8.2019 - 7 C 29.17 - Pressemitteilung Nr. 60/2019 vom 29.8.2019 - abrufbar

unter: https://www.bverwg.de/pm/2019/60). Die Tatsache, dass die Antragstellerin

den Kontrollbericht erst im Rahmendes VIG-Verfahrenserhalten hat, ist unerheblich,

zumal der Anspruch auf Zugangzu Informationen über Abweichungeni.S.d. & 2 Abs.

1 Satz 1 Nr. 1 VIG nicht voraussetzt, dass die Abweichung durch Verwaltungsakt

festgestellt wordenist (vgl. BVerwG, U.v. 29.8.2019 — 7 C 29.17 - Pressemitteilung
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Nr. 60/2019 vom 29.8.2019 - abrufbar unter: https://www.bverwg.de/pm/2019/60).

Schließlich gab die Antragsgegnerin im an den Beigeladenen ergangenen Bescheid

an, dass alle Inhalte, die nicht dem Anwendungsbereich des LFGB unterliegen, ge-

schwärzt werden würden. Einen Anlass, an der ordnungsgemäßen Schwärzung zu

zweifeln, hat das Gerichtnicht.

bb) Der Beigeladeneist hier als natürliche Person Berechtigter des Anspruchs aufIn-

formationszugang nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 VIG. Nach dieser Vorschrift hat nach Maß-

gabe dieses Gesetzes „jeder“ Anspruch auf freien Zugang zu den dort näher be-

zeichneten Informationen. In der amtlichen Begründung zur früheren Fassung des

VIG von 2008(im Folgenden: VIG a.F.) wurde dazu ausgeführt, das Gesetz solle „je-

der natürlichen oderjuristischen Person“ einen freien Zugang zu Informationen ge-

währen, „der von keinem besonderenInteresse odereiner Betroffenheit abhängig ist“

(vgl. BT-Drs. 16/1408 S. 9; vgl. dazu BayVGH,B.v. 6.7.2015 — 20 ZB 14.977 — juris

Rn. 6). Dieses Jedermannsrecht wird durch die Umschreibung des Anwendungsbe-

reichs in & 1 VIG 2012 (im Folgenden: VIG n.F.) nicht eingeschränkt. Zwar ist dort

festgelegt, dass „Verbraucherinnen und Verbraucher“ freien Zugang zu den dort nä-

her bezeichneten Informationen haben. Der Wortlaut dieser Vorschrift könnte damit

auf eine Einschränkung hindeuten. Eine solche einschränkende Auslegung oderte-

leologische Reduktion widerspricht aber der Entstehungsgeschichte, der Systematik

sowie dem Sinn und Zweck der 88 1 und 2 VIG n.F. (vgl. hierzu ausführlich BayVGH,

U.v. 16.2.2017 — 20 BV 15.2208 - juris Rn. 25 ff.). Daherliegt hier auch keine vom

Antragsteller angeführte Anmaßung privater Kontrolltätigkeit vor. Es liegen im Übri-

gen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Beigeladene lediglich als „Strohmann“

für den Portalbetreiber handle. Er hat als Verbraucher vielmehr ein eigenständiges

Informationsinteresse.

cc) Der Antrag des Beigeladenen entspricht auch den Bestimmtheitsanforderungen

des & 4 Abs. 1 Satz 2 VIG. Danach muss der Antrag hinreichend bestimmt sein und

insbesondere erkennenlassen, auf welche Informationen er gerichtetist. Hier hat der

Beigeladene sein Auskunftsbegehren auf Informationen bezüglich der letzten beiden   
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lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im Betrieb der Antragstellerin sowie

auf die in diesem Zusammenhang eventuell festgestellten Beanstandungen be-

schränkt und somit seinen Antrag themenbezogen eingegrenzt. Dies genügt dem

Bestimmtheitserfordernis, zumal ein VIG-Antragsteller im Voraus nicht wissen Kann,

welche konkreten Informationen bei der auskunftspflichtigen Stelle vorliegen (vgl.

hierzu auch VG Regensburg, U.v. 9.7.2015 - RN5K 14.1110 - juris Rn. 46 f.; OVG

NW, U.v. 1.4.2014 — 8 A 655/12 - juris Rn. 138).

dd) Die Antragstellerin kann dem Informationsanspruch des Beigeladenen auchkei-

ne Ausschluss- oder Beschränkungsgründe nach 8 3 Satz 1 Nr. 2 a) oder c) VIG ent-

gegenhalten.

Zwar besteht der Informationsanspruch gemäß $ 3 Satz 1 Nr. 2 a) VIG wegen entge-

genstehenderprivater Belange nicht, soweit Zugang zu personenbezogenen Daten

beantragt wird. Unabhängig von der Frage, ob es sich bei dem NamenderGaststät-

te, deren Adresse und dem NamendesBetriebsinhabers um personenbezogene Da-

ten in diesem Sinne handelt, ist dem Beigeladenen aber der Gaststättennamebereits

bekannt, denn er hat ihn selbst in seinem Antrag auf Informationszugang genannt.

Die Adresse der Gaststätte sowie der Name der Antragstellerin sind im Übrigen auf

der HomepagederGaststätte veröffentlicht.

Die Antragstellerin kann sich auch nicht auf den Ausschluss bzw. die Beschränkung

des Informationszugangs zum Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen be-

rufen. Zwar besteht gemäß $ 3 Satz 1 Nr. 2 c) VIG der Anspruch wegen entgegen-

stehenderprivater Belange nicht, soweit durch die begehrten Informationen Betriebs-

oder Geschäftsgeheimnisse offenbart würden. Nach $ 3 Satz 5 Nr. 1 VIG kannje-

doch der Zugang zu Informationen u.a. nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG - wie hier —

nicht unter Berufung auf das Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis abgelehnt werden.

Denn nach dem Willen des Gesetzgebers sollen festgestellte Rechtsverstöße nicht

unter Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissefallen, weil an deren Geheimhaltung kein

berechtigtes wirtschaftliches Interesse besteht (vgl. BT-Drs. 16/5404 S. 12; BayVGH,
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U.v. 16.2.2017 — 20 BV 15.2208 - juris Rn. 55 ff.). Inwieweit darüber hinaus durch

die Herausgabeder Kontrollberichte die betriebliche Organisation offengelegt werden

würde,ist nicht ersichtlich.

ee) Die Gewährung derInformationen verstößt nicht gegen Grundrechte.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Regelungen des VIG bestehen keine.

Insbesondere wird dadurch wederArt. 12 Abs. 1 GG noch Art. 14 Abs. 1 GG verletzt.

Insoweit schließt sich die Kammer vollumfänglich den Ausführungen des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshofs in seinem Urteil vom 16. Februar 2017 (bestätigt

durch BVerwG, U.v. 29.8.2019 - 7 C 29.17 - Pressemitteilung Nr. 60/2019 vom

29.8.2019 - abrufbar unter: https://www.bverwg.de/pm/2019/60) an, auf welche hier

ausdrücklich verwiesen wird:

„Vor allem verkennt die Klägerin, dass der Verbraucherschutz ein verfas-
sungsrechtlicher Gemeinwohlbelang ist, dem der Gesetzgeber bei der

Ausgestaltung des einfachen Rechts einen hohenStellenwert beigemes-
sen hat und der eine Einschränkung des Schutzgehalts der von der Kläge-
rin angeführten Grundrechte rechtfertigen kann (vgl. BVerfG, B.v.
13.7.1992 — 1 BvR 303/90 — NJW 1993, 1969, v. 13.7.1992 — 1 BvR
238/92 — GRUR 1993, 754, und v. 4.8.1998 — 1 BvR 2652/95 — NJW
1998, 2811, sowie v. 22.1.1997 — 2 BvR 1915/91 - BVerfGE 95, 173). Die
vom Verwaltungsgericht vorgenommene Auslegung des $ 2 Abs. 1 VIG
steht im Einklang mit den Grundrechten der Klägerin aus Art. 12 Abs. 1
GG undArt. 14 Abs. 1 GG. Diese Grundrechte verbürgen zwar auch den

Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen; der grundrechtliche
Geheimnisschutz wird allerdings durch die einfach-rechtlichen Verbrau-
cherschutz- und -informationsrechte entscheidend mitbestimmt. Die vor-
genannten grundrechtlichen Gewährleistungen schützen ein am Markt tä-
tiges Unternehmen,das sich der Kommunikation und damit auch derKritik

der Qualität seiner Produkte oder seines Verhaltens aussetzt, nicht vor
diesbezüglichen "Imageschäden” und dadurch bedingten "Umsatzeinbu-
ßen". Vor allem Art. 12 Abs. 1 GG vermittelt kein Recht des Unterneh-

mens, nur so von anderen dargestellt zu werden, wie es gesehen werden

möchte oder wie es sich und seine Produkte selber sieht; ein solches
Recht kann auch nicht in Parallele zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht
begründet werden, weil auch dieses einen solchen Anspruch nicht um-

fasst. Vielmehrsichert Art. 12 Abs. 1 GG nur die Teilhabe am Wettbewerb
nach Maßgabe seiner Funktionsbedingungen. Der Schutz der unterneh-
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merischen Berufstätigkeit am Markt — um den es auchhier geht — wird in-
sofern durch die rechtlichen Regeln mitbestimmt, die den Wettbewerb er-
möglichen und begrenzen. Diese Regeln sind zugleich Inhalts- und

Schrankenbestimmung der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG (vgl.
BVerfG, B.v. 26.6.2002 - 1 BvR 558/91 - BVerfGE 105, 252; OVG NW,
U.v. 1.4.2014 a.a.O.).“ (BayVGH, U.v. 16.2.2017 - 20 BV 15.2208 — juris
Rn. 58).

Vorliegend ist aufgrund nicht ausgeschlossenerzivilrechtlicher Folgen einer Veröf-

fentlichung der Daten im Internet durch den Beigeladenen schon fraglich, ob zwin-

gend angenommen werden kann, dass der Beigeladene die gewährten Informatio-

nen an die Plattform zur Veröffentlichung weiterleiten bzw. den begehrten Kontrollbe-

richt unmittelbar selber ins Internet einstellen wird. Eine automatisierte Veröffentli-

chung desKontrollberichts erfolgt jedenfalls nicht, der Beigeladene müsste aktiv tätig

werden (vgl. Geulen & Klinger Rechtsanwälte, Rechtliche Stellungnahme zu über die

Online-Plattform „Topf Secret“ gestellte Informationsanträge nach dem VIG, 13. Mai

2019, S. 13, 19 ff, abrufbar unter: https://fragdenstaat.de/dokumente/93-

rechtsgutachten-zu-topf-secret-von-geulen-klinger/).

Doch auch wenn eine Veröffentlichung folgen würde, ließe sich aus der Stattgabe

des VIG-Antrags kein Rechtsverstoßableiten.

Aus 8 6 Abs. 1 Satz 3 VIG ergibt sich nach Ansicht der Kammernicht, dass die „in-

formationspflichtige Stelle“ das ausschließliche Recht hat, Informationen im Internet

zu veröffentlichen. Insbesondere lässt sich dem VIG keine Regelung entnehmen,

nachderdie informationspflichtige Stelle verpflichtet sein könnte, die Absichten eines

VIG-Antragstellers zu erkunden, wie er später mit den erlangten Informationen um-

zugehen gedenkt; erst recht ist keine Verpflichtung der Behörde erkennbar, dies spä-

ter tatsächlich auch zu überprüfen. Die Gewährung von Informationen von vermute-

ten Absichten oder gar der Gesinnung eines VIG-Antragstellers abhängig zu ma-

chen, widerspräche nicht nur der einfachgesetzlichen Regelung des VIG, sondern

auch grundlegendenPrinzipien einesfreiheitlich demokratischen Rechtsstaats. Auch

weil Ansprüche auf Informationsgewährung nach dem VIG „Jedermanns-Rechte"



58

59

M 32 SN 19.2676 -18-

sind, wäre nicht nachvollziehbar, warum einzelne Anträge statthaft sind, durch eine

vom Verbraucher beabsichtigte Veröffentlichung im Internet jedoch rechtswidrig wer-

den sollten (im Ergebnis so auch BayVGH,U.v. 16.2.2017 — 20 BV 15.2208 - juris

Rn. 13), zumalallein der Hinweis, die VIG-Antragsteller könnten die ihnen bereitge-

stellten Informationen nun übereine Internetplattform veröffentlichen, nichts am Re-

gelungsgehalt des anzuwendenden Gesetzesändert.

Andere Normen($ 6 Abs. 1 Satz 3, Satz 4, Abs. 4 VIG, 8 40 Abs. 1a LFGB) und ge-

richtliche EntscheidungenzurBefristungspflicht, Anhörung, Kontrolle der inhaltlichen

Richtigkeit etc. sind auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt nicht übertragbar. So-

wohl das Gesetz als auch der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom

21.3.2018 - 1 BVF 1/13 - juris sehen zwar Verfahrensregelungen für den Fall vor,

dass die informationspflichtige Stelle Informationen im Internet veröffentlichen will.

Die Antragsgegnerin hat jedoch bislang garnicht die Absicht geäußert, Informationen

über die Antragstellerin im Internet zu veröffentlichen. Im Übrigen endet das VIG in

dieser Frage mit der Informationserteilung der Behörde an den VIG-Antragsteller.

Das Gesetz trifft keine Aussage dazu, ob Verbraucher in einem nächsten Schritt den

Kontrollbericht veröffentlichen dürfen. Die Anwendung der Regelungen für aktives

staatliches Informationshandeln ist nicht auf eine Veröffentlichung durch Private

übertragbar. Der Gesetzgeber hat zwischen einem jedermann offenstehenden „Zu-

gang zu amtlichen Informationen”einerseits und einer(aktiven) „Information der Öf-

fentlichkeit" durch die Behördenandererseits unterschieden (vgl. BT-DrS 16/5404, S.

8).

Hier ist auch der — oben bereits umschriebene — wesentliche Unterschied einer

VIG-Auskunft im Vergleich zu einer Information der Öffentlichkeit gem. $ 40 Abs. 1a

LFGBzu sehen. Sofern die Behörden wie im Falle der LFGB-Regelung die Informati-

onen selbst über das Internet bereitstellen, können sie auch über den Zeitpunkt be-

stimmen, ab dem die Informationen nicht mehr weiter abrufbar sind. Im Falle der

VIG-Informationen erfolgt die Bereitstellung im Internet nicht durch die Behörden;
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damit bestimmen sie auch nicht über den Zeitpunkt, ab wann die Informationen nicht

mehrbereitstehen.

Auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu $ 40 Abs. 1a LFGB än-

dert hieran nichts, da das Gericht darin — dem andersgelagerten Zweck der Norm

entsprechend — auf eine Verbreitung unmittelbar durch die zuständigen Behörden

abstellte, indem es Folgendes ausführte:

„Vor allem aber ändert der Umstand, dass sich die einmal im Internet ver-
breiteten Informationen möglicherweise nicht vollständig aus der Öffent-
lichkeit zurückholenlassen, nichts daran, dass eine zeitliche Begrenzung
der unmittelbaren Verbreitung die Belastung abmildert und darum zur
WahrungderVerhältnismäßigkeit gebotenist." (BVerfG, B.v. 21.3.2018 - 1

BVF 1/13 - NJW 2018, 2109 Rn. 59).

Eine solche unmittelbare Verbreitung liegt hier jedoch gerade nicht vor.

Die der Gerichtsentscheidung des VG Regensburg vom 15.3.2019 zur aktuellen

Kampagne zugrundeliegenden Zweifel, ob die staatliche Informationsweitergabe an

einen VIG-Antragsteller, der seinen Antrag über die Plattform „Topf Secret“ stellt,

aufgrund der zu erwartenden Veröffentlichung auf der Plattform in ihren Auswirkun-

gen nicht einer unmittelbaren staatlichen Information sehr nahe kommt(vgl. VG Re-

gensburg, B.v. 15.3.2019 - RN 5 S 19.189 — BeckRS 2019, 3917 Rn. 28), teilt das

Gericht nicht. Insbesondere kann der zugrundeliegenden Annahmenicht gefolgt

werden, „durch die Veröffentlichung der behördlichen Schreiben bzw. Bescheide

[könne] beim Leser der Eindruck eines behördlichen Informationshandelns entste-

hen" (ebd.). Das lässt ein Bild der Leser erkennen, wie es der Gesetzgebernicht vor

Augenhatte; dieser ging vom „Leitbild des mündigen Verbrauchers" aus (vgl. BT-DrS

16/5404, S. 7). Realistischer dürfte anzunehmensein, dass der Verbraucher einer

privaten Veröffentlichung der fraglichen Informationen einen geringeren Stellenwert

beimessen wird als einer originär staatlichen Informationsmaßnahme(vgl. OVG NW,

U.v. 1.4.2014, 8 A 654/12 - juris Rn. 206).
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Auch der Argumentation des VG Würzburg im Beschluss vom 3. April 2019 dazu,

dass die Informationsherausgabe„[...] durch die direkte Einbindung der Kommunika-

tion über die Internetseite, mit dem Ziel der unmittelbaren Veröffentlichung der be-

hördlichen Informationen auf dieser Internetseite, qualitativ und quantitativ nahe an

einen direkten unmittelbaren Grundrechtseingriff zu Lasten des betroffenen Antrag-

stellers heranreicht“ (vgl. VG Würzburg, B.v. 3.4.2019 - W 8 S 19.239 - juris Rn. 53)

kann nicht gefolgt werden, da zum einen keine automatische Veröffentlichung auf der

Plattform erfolgt und es diesbezüglich stets einer eigenen Mitwirkung des VIG-

Antragstellers bedarf. Zum anderenbleibt eine Informationsweitergabe, die über Pri-

vate vermittelt wird (hier: offensichtlich auch über eine private Plattform), qualitativ

und quantitativ hinter einer aktiven staatlichen Information zurück (vgl. BVerwG,B.v.

15.6.2015 - 7 B 22/14 - juris Rn. 12). Das erkennende Gericht sieht daher keine

Verpflichtung der Antragsgegnerin, vor Erlass des Bescheids eine inzidente zivil-

rechtliche Prüfung einer möglichen Veröffentlichung durch den Beigeladenen durch-

zuführen.

ff) Der Antrag ist auch nicht wegen Rechtsmissbräuchlichkeit gem. 8 4 Abs. 4 Satz 1

VIG abzulehnen.

Nach dieser Regelung ist ein missbräuchlich gestellter Antrag abzulehnen; nach Satz

2 der Vorschrift ist dies insbesondere dannderFall, wenn der VIG-Antragsteller über

die begehrtenInformationenbereits verfügt. Ziel dieser Vorschrift ist es, den informa-

tionspflichtigen Stellen eine angemessene Reaktion auf überflüssige Anfragen sowie

querulatorische Begehren zu ermöglichen (vgl. BT-Drs. 16/5404, S. 12). Der Aus-

kunftsanspruch ist demnach ausgeschlossen, wenn mit dem Antrag ein anderes Ziel

als die begehrte Informationsgewährungverfolgt wird. Letztlich schützt die Vorschrift

aber allein das allgemeine Interesse an einer funktionierenden Verwaltung, gesteht

dem Antragsteller aber kein subjektives Abwehrrecht zu, eine ihn betreffende Aus-

kunftserteilung zu verhindern (vgl. BayVGH, U.v. 16.2.2017 — 20 BV 15.2208 — juris

Rn. 32). Andere Gründe — außer den bereits erwähnten Ausschluss- oder Beschrän-

kungsgründen nach $ 3 Satz 1 Nr. 2 VIG - können auchnicht im Wegeeinerallge-
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meinen Interessenabwägung entgegengehalten werden (vgl. VG Oldenburg, U.v.

22.10.2013 - 7 A 1866/10 - juris Rn. 44).

Auch die Tatsache, dass der VIG-Antrag nur der Umsetzungpolitischer Forderungen

der Portalbetreiber durch Lobbyismus und Einflussnahme auf den Bundesgesetzge-

ber dienen könnte, führt nicht zur Rechtsmissbräuchlichkeit. Eventuelle Absichten der

Portalbetreiber könnennicht mit denen des Beigeladenen gleichgesetzt und ihm un-

terstellt werden. Für die Beurteilung einer behaupteten Rechtsmissbräuchlichkeitist

nur das Verhalten der VIG-Antragsteller entscheidend.Es ist nicht ersichtlich, dass

der Beigeladene kein eigenständiges Interesse an der begehrten Information hat. Es

steht ihm zu, einen erleichterten Zugang zu solchen Informationen, wie hier mit der

Plattform geboten, zu nutzen, was im Übrigen auch im Sinne des Verbraucherschut-

zesist.

gg) Auch gegendie von der Antragsgegnerin beabsichtigte Art des Informationszu-

gangs bestehen keine rechtlichen Bedenken. Nach 8 6 Abs. 1 Satz 1 VIG kann die

informationspflichtige Stelle den Informationszugang durch Auskunftserteilung, Ge-

währung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnen. Grundsätzlich kann der

VIG-Antragsteller eine bestimmte Form der Zugangsgewährung verlangen ($ 6 Abs.

1 Satz 2 VIG). Im vorliegendenFall hat der Beigeladene mit seinem Antrag die Her-

ausgabe der entsprechenden Kontrollberichte in elektronischer Form (E-Mail) bean-

tragt. Die Antragsgegnerin hat dem Antrag des Beigeladenen mit Bescheid vom 27.

Mai 2019 in der Sache stattgegeben und angeordnet, dass die Informationsgewäh-

rung durch schriftliche (postalische) Übermittlung des Kontrollberichts erfolgen wer-

de. Zwar entspricht dies wohl nicht dem ausdrücklichen Begehren des Beigeladenen.

Er ist dieser Regelung allerdings nicht entgegengetreten und der Bescheid vom 27.

Mai2019 ist ihm gegenüber wohl auch bereits bestandskräftig geworden.

Die Art und Weise der Zugangsgewährung nach $ 6 Abs. 1 Satz 1 VIG steht zudem

im Ermessen der Behörde. Dieses Ermessen hat sich am Grundsatz des einfachen,

zweckmäßigen und zügigen Verwaltungsverfahrens im Sinn des Art. 10 Satz 2
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BayVwVfG zu orientieren (Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 172. EL November2018,

VIG, $ 6 Rn. 4). Die postalische Zurverfügungstellung der Berichte ist insoweit auch

ermessensgerecht. Die Antragsgegnerin ist nicht verpflichtet, im Interesse der An-

tragstellerin eine andere Form des Zugangs zu wählen, z. B. durch bloße Aktenein-

sicht, abstrakte schriftliche Zitate oder mündliche Auskunftserteilung. Ermessensfeh-

ler oder eine Ermessensreduzierung auf Null kann das Gericht nicht erkennen. Ins-

besondere führt die theoretisch mögliche Weitergabe oder Veröffentlichung der Kon-

trollberichte durch den Beigeladenen im Rahmen der pflichtgemäßen Ermes-

sensausübung nicht zu einer zwingenden Ablehnung der begehrten Art des Informa-

tionszugangs, weil mit der Herausgabe der Kontrollberichte, wie obenfestgestellt, ge-

rade nicht zugleich entschiedenist, dass der Beigeladene diese auch weitergeben

oder gar veröffentlichen darf. Nachdem die Antragstellerin mithilfe der Inanspruch-

nahmezivilgerichtliichen Rechtsschutzes eine gegebenenfalls rechtswidrige Veröf-

fentlichung verhindern könnte, besteht daher auch kein Anlass, die grundsätzlich be-

stehende gesetzliche Wahlfreiheit bezüglich der Art des Informationszugangs zu be-

schränken oder im Bescheid eine Weitergabe auszuschließen. Schließlich wäre auch

eine negative „Mund-zu-Mund-Propaganda“ auch im Fall einer Auskunftserteilung

denkbar. Die Auskunftserteilung vollständig zu unterbinden würde jedoch dem Ge-

setzeszweckzuwiderlaufen.

Damit hat die in der Hauptsache als Anfechtungsklage erhobene Klage voraussicht-

lich keine Aussicht auf Erfolg. Nach den oben genannten Maßstäben wäre der An-

trag nach $$ 80a Abs. 3 Satz 2, 80 Abs. 5 Satz 1, 1. Alt. VwGO schon aus diesem

Grund abzulehnen.

b) Das Vollzugsinteresse überwiegt darüber hinaus auch das Aussetzungsinteresse.

Das von der Antragsgegnerin vorgetragene behördliche Vollzugsinteresse lässt sich

aus dem Gesetz herleiten. $ 5 Abs. 4 Satz 1 VIG liegt bereits eine generelle Interes-

senabwägung zugrunde, nach der dem öffentlichen Interesse am Vollzug entspre-

chenderEntscheidungen ein höheres Gewicht zukommt als dem Interesse, von der
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beabsichtigten Veröffentlichung bis zur Entscheidung in der Hauptsache verschont

zu werden. Dazutritt das öffentliche Interesse des Verbrauchers an einer zügigen,

transparenten und verbraucherfreundlichen Behördenentscheidung.

Die Antragstellerin begründet ihr Aussetzungsinteresse damit, eine Übermittlung der

beantragten Informationen an den VIG-Antragsteller sei nicht wieder rückgängig zu

machen und eine Ablehnung ihres Antrags stelle die Vorwegnahmeder Hauptsache

dar. Diese von der Antragstellerin genannte Problematik war dem Gesetzgeber

durchaus bewusst. Deshalb hat er die gesetzmäßige Anordnung dersofortigen Voll-

ziehung ($ 5 Abs. 4 Satz 1 VIG) auf Fälle nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG be-

schränkt, wie folgende Ausführungenzeigen:

„Das VIG hat in den ersten beiden Anwendungsjahren wegender Verzö-

gerung der Auskunftserteilung durch Rechtsbehelfe betroffener Unter-

nehmen um teilweise mehr als 1 Jahr in der Öffentlichkeit erhebliche Kritik
erfahren. Dies ist insofern zutreffend, als die erteilten Informationen nach
einem derart langen Zeitraum für die Verbraucher häufig weitgehend wert-

los sind, da sie nicht mehr als Grundlage für eine aktuelle Präferenzent-

scheidung für oder gegen ein bestimmtes Produkt verwendet werden kön-
nen. Hinzu kommt, dass die Vollzugsbehörden von der Möglichkeit einer
Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit nach $ 80 Absatz 2 Satz 1
Nummer4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Vergangenheit
offenbar nur zögernd Gebrauch gemacht haben (Beispiel für eine gericht-
lich gebilligte Anordnungvgl. Beschluss des VG Stuttgart vom 21. Januar
2009 - 4 K 4605/08). Die auch im öffentlichen Interesse liegende wirksa-

me,d.h.zeitnahe Information über marktrelevante Tatsachen wird auf die-
se Weise erschwert. Andererseits ist der Schutz gegen vorläufige Rechts-

nachteile wesentliches Element der durch Artikel 19 Absatz 4 des Grund-
gesetzes statuierten Rechtsweggarantie. Dies gilt umso mehr, da Verwal-

tungshandeln durch „Information" grundsätzlich irreversibel ist, da eine

von der Behörde herausgegebene Information nachträglich nicht mehr

„zurückgeholt“ werden kann. (VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 13.

September 2010, Az.10 S 2/10, Rn. 25).

Bei einer Abwägung der widerstreitenden Interessen erscheint es daher
sachgerecht, in $ 5 Absatz 4 Satz 1 VIG lediglich bei Informationen über

Rechtsverstöße die sofortige Vollziehbarkeit gesetzlich anzuordnen, da

hier regelmäßig ein überragendes Interesse der Öffentlichkeit an einer

schnellen Information bestehen wird. $ 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3

VwGösieht ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass die aufschiebende Wir-
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kung in „durch Bundesgesetz vorgeschriebenen Fällen“ entfallen kann und
führt als Beispiel Investitionsfälle oder die Schaffung von Arbeitsplätzen

an.

Wegen der Bedeutung der Möglichkeit effektiven gerichtlichen Rechts-
schutzes im demokratischen Rechtsstaat wird durch $ 5 Absatz 4 Satz 2
VIG auch einfachgesetzlich nochmals explizit klargestellt, dass dem oder
der Dritten auch im Falle der durch Satz 1 bei Rechtsverstößen gesetzlich
angeordnetensofortigen Vollziehbarkeit vor der Auskunftserteilung ausrei-
chendZeit für die Anrufung der Gerichte einzuräumenist. Auch in anderen
Rechtsgebieten — z.B. in beamtenrechtlichen Konkurrentenklagen oder
medienrechtlichen Äußerungsstreitigkeiten — spielt sich der Rechtsschutz
in der Praxis z.T. in gerichtlichen Eilverfahren ab, so dass davon auszuge-
henist, dass trotz der gesetzlich angeordneten sofortigen Vollziehbarkeit
auch weiterhin eine hinreichende Rechtsschutzmöglichkeit bestehen
bleibt." (BT-DrS 17/7374, S. 18f.).

Deshalb kann der bloße Hinweis auf eine Vorgreiflichkeit und Unumkehrbarkeit der

Entscheidung nicht genügen, das Aussetzungsinteresse im Einzelfall zu begründen.

Ohne weitergehende Begründung hieße dies letztlich, die ausdrückliche Entschei-

dung deslegislativen Normgebers in der hierzu beantwortenden Frage durch Exeku-

tive und Judikative kompetenzwidrig systematisch auszuhebeln. Neben derrein for-

malen Argumentation hat sich die Antragstellerin nicht explizit zur Frage geäußert,

welche nicht wieder rückgängig zu machende Wirkung einer Veröffentlichungsie tat-

sächlich fürchtet. Denkbar wären künftig nachteilige Entscheidungen von Verbrau-

chern und damit verbundene Umsatzeinbußen. Derartige Befürchtungen wären je-

doch nicht geeignet, das Interesse an einer Nicht-Veröffentlichung zu begründen

(vgl. OVG NW, U.v. 1.4.2014 - 8 A 654/12 — juris Rn. 170 f., 178 f., 180 f., jew.

m.w.N.).

Auch eine Abwägung der gegenläufigen Interessenfällt daher vorliegend zugunsten

des Vollzugsinteresses aus, insbesondere angesichts der niedrigen Erfolgsaussich-

ten der Hauptsacheklage sowie der gesetzlichen Intention.

Die Hilfsanträge haben aus den o.g. Gründenin Hinblick auf $ 5 Abs. 4 Satz 1 VIG

i.V.m. 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG und $ 123 Abs. 5 VwGO ebenfalls keinen Erfolg.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf &$ 154 Abs. 1 VwGO.Die Antragstellerin hatals

unterlegener Teil die Kosten des Verfahrens zu tragen. Da der Beigeladene keinen

Antrag gestellt und sich mithin keinem Prozesskostenrisiko aus $ 154 Abs. 3 VwGO

ausgesetzt hat, entspricht es der Billigkeit, dass er seine außergerichtlichen Kosten

selbst trägt ($ 162 Abs. 3 VwGO). Die Streitwertfestsetzung beruht auf 88 53 Abs. 2

Nr. 2, 52 Abs. 2 GKG.
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Rechtsmittelbelehrung:

1. Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, oder
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München

einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof,

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder
Postanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München,

Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach

| eingeht.

Die Beschwerdeist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begrün-
den. Die Begründungist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt wordenist, beim Bay-
erischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuhebenist, und sich mit der an-
gefochtenen Entscheidung auseinandersetzen.

Die Beschwerde ist nicht gegeben in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen,
wennder Wert des Beschwerdegegenstandes EUR 200,-- nicht übersteigt.

Der Beschwerdeschrift eines Beteiligten sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssensich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhil-
feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen,
durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch
beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben
Rechtsanwälten und den in 867 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Rechtslehrern mit Befähigung zum

; Richteramt die in 8 67 Abs. 4 Sätze 4 und 7 VwGOsowie in $8$ 3, 5 RDGEGbezeichneten Personen
1 und Organisationen.
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2. Gegen die Festsetzung des Streitwerts (NummerIll des Beschlusses) steht den Beteiligten die
Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegen-
standes EUR 200,-- übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde.

Die Beschwerdeist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,oder

Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München

einzulegen.

 



M 32 SN 19.2676 -27-

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden.

Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden.

Für die Beschwerde gegendenStreitwert besteht kein Vertretungszwang.

Lecker Efimenko Grünwald

Für den Gleichlaut der Abschrift mit der Urschrift
München, 01.10.2019

 


